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[Name der Einrichtung]						[Ort, Datum]
[Ort]



Musterschreiben – Vollstationäre Pflege

[Name des Pflegeheimbewohners]


Anpassung des Ausbildungszuschlags zur Refinanzierung der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG)


Sehr geehrte/sehr geehrter ..., 


Zum 01.01.2026 erfolgt eine Anpassung des Ausbildungszuschlags zur Refinanzierung der Pflegefachkraft-Ausbildungskosten in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Hierfür wird jährlich ein Umlageverfahren gemäß dem Pflegeberufegesetz (PflBG) durchgeführt, worüber sichergestellt werden soll, dass auch zukünftig in den Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe ausreichend qualifiziertes Personal ausgebildet wird. 

Das Pflegeberufegesetz verpflichtet alle Einrichtungen und Dienste in Baden-Württemberg, an dem Umlageverfahren teilzunehmen. Bei der Ausbildung nach dem PflBG werden seit dem 01.01.2020 über den Umlagebetrag für die Refinanzierung der Ausbildungskosten auch die Kosten der praktischen Ausbildung (fachlich qualifizierte Praxisanleitung für die Auszubildenden) und die Kosten der Pflegeschulen finanziert. Alle diese Kosten werden über einen Zuschlag auf die pflegebedingten Vergütungsbestandteile finanziert.

Wie im Vorjahr wird der Umlagebetrag auf Basis der Belegungstage bestimmt, sodass es für alle Bewohnerinnen und Bewohner vollstationärer Einrichtungen in Baden-Württemberg einen landesweit einheitlichen Ausbildungszuschlag gibt. 

[bookmark: _Hlk102642452]Ab dem 01.01.2026 beträgt der Ausbildungszuschlag gemäß dem PflBG für die Refinanzierung der Ausbildungskosten in vollstationären Pflegeeinrichtungen 5,40 EUR (bisher 4,81 EUR). 

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die notwendige Veränderung bei der Pflegevergütung ab dem 01.01.2026. Das von Ihnen ab dem 01.01.2026 zu zahlende monatliche Gesamtentgelt können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.   




Bisherige Entgeltbestandteile und Gesamtheimentgelt:

	Pflegegrad
	Entgelt für
allgemeine
Pflege-
vergütung1)
	Entgelt für
Unterkunft 
und
Verpflegung
	Investitions-
kostenanteil
	Heimentgelt
gesamt

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



1) inklusive Ausbildungszuschlag in Höhe von 4,81 EUR für die Ausbildungskosten gemäß PflBG




Zukünftige Entgeltbestandteile und Gesamtheimentgelt ab dem 01.01.2026 

	Pflegegrad
	Entgelt für
allgemeine
Pflege-
vergütung1)
	Entgelt für
Unterkunft 
und
Verpflegung
	Investitions-
kostenanteil
	Heimentgelt
gesamt

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



1) inklusive Ausbildungszuschlag in Höhe von 5,40 EUR für die Ausbildungskosten gemäß PflBG


Leistungen der Pflegeversicherung ab dem 01.01.2026: 
Leistungsbetrag nach § 43 Abs. 2 SGB XI und individueller Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI in Abhängigkeit von der Dauer des Aufenthalts in der Einrichtung

	Leistungsbeträge nach §  43 Abs. 2 SGB XI
	Individuelle Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI 
auf Basis der geforderten Entgelte 
	Gesamtleistung der Pflegeversicherung auf Basis der geforderten Entgelte  

	Pflege-grad 
	Leistungsbetrag EUR/Monat 
	Dauer der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege 
	Zuschlag EUR/Monat
	EUR/Monat

	1
	131 EUR
	 
	- 
	131 EUR

	2
	805 EUR
	bis 12 Monate
	EUR
	EUR

	
	
	mehr als 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 24 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 36 Monate 
	 EUR
	 EUR

	3
	1.319 EUR
	bis 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 24 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 36 Monate 
	 EUR
	 EUR




	4
	1.855 EUR
	bis 12 Monate 
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 24 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 36 Monate 
	 EUR
	 EUR

	5
	2.096 EUR
	bis 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 12 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 24 Monate
	 EUR
	 EUR

	
	
	mehr als 36 Monate 
	 EUR
	 EUR






Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[Name und Unterschrift der Heimleitung]




